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§ 27 EisbBBV Erforderliche
Sichtweite auf ortsfeste Signale

 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Ortsfeste Signale sind so zu errichten, dass die erforderliche Sichtweite gewahrt ist. Die erforderliche Sichtweite

bezieht sich auf den Standort des jeweiligen Signals sowie die Spitze einer Fahrt. Für die Ermittlung der

erforderlichen Sichtweite bleiben Witterungseinflüsse unberücksichtigt.

2. (2)Sofern in den Bestimmungen zu den einzelnen Signalen nichts anderes angeführt ist, beträgt die erforderliche

Sichtweite auf ortsfeste Signale mindestens 100 m.

3. (3)Richtet sich die erforderliche Sichtweite auf ortsfeste Signale nach der Geschwindigkeit, muss die Sichtweite

(angegeben in Metern) mindestens dem zweieinhalbfachen Wert der am Standort des Signals zulässigen

Geschwindigkeit (angegeben in km/h) entsprechen, jedoch mindestens 100 m betragen. Als zulässige

Geschwindigkeit dürfen höchstens 160 km/h zugrunde gelegt werden.

4. (4)Die Sichtbarkeit von Signalen muss grundsätzlich im gesamten Bereich gemäß Abs. 2 und 3 gegeben sein,

wobei kurze Unterbrechungen der Sichtbarkeit, etwa durch Oberleitungsmaste, zulässig sind.
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